
 

Schulordnung Sek Laufental – Schulanlage Zwingen  

Die Schulordnung geht von gegenseitiger Rücksichtnahme und Wertschätzung aus. Sie 
erleichtert den Umgang aller am Schulbetrieb beteiligten Personen. Sie ermöglicht ein gutes 
Schulklima und allen ein ungestörtes Arbeiten. Jede/r übernimmt die Verantwortung für 
sein/ihr Verhalten.  

1. Wir grüssen uns und begegnen uns mit gegenseitigem Respekt und Rücksichtnahme, 
auch in den sozialen Netzwerken.  

 

2. Die Mobiltelefone werden jeweils zu Unterrichtsbeginn abgegeben. 
 

3. Während der Unterrichtszeiten bleiben alle Schüler*innen auf dem Schulgelände 
und verhalten sich ruhig. In den Gebäuden wird nicht gerannt.  

 

4. Energydrinks, Zigaretten, Alkohol, Schnupftabak, Snooze, Snus, Vapes, Drogen 
jeglicher Art und Waffen sind auf dem Schulareal sowie bei Schulanlässen auch 
ausserhalb des Schulgeländes verboten.  

 

5. Wir tragen Sorge zu unserem Material, der Einrichtung, den Werkzeugen, den 
Gebäuden und den Grünanlagen. Schäden bitte sofort melden.  

 

6. Wir tragen anständige, saubere und jedem Anlass entsprechend angemessene 
Kleidung. Jogginghosen sind nur im Sportunterricht erwünscht. 

 

7. In den Schulzimmern trinken wir nur Wasser. In den Turnhallen sind Essen und 
Trinken verboten.  

 

8. Mofas und Velos parken wir in den dafür vorgesehenen Velo-/Mofaständer. 
 

9. Trottinetts (zusammengeklappt), Inliner, Skateboards u.Ä. werden im Gebäude 
getragen. 

 

10. Wir setzen uns alle für eine saubere Schule ein. Abfälle (auch Kaugummis) werfen wir 
in die dafür vorgesehenen Behälter. Spucken ist auf dem Schulgelände verboten!  

 

11. Wir verbringen die grosse Pause im Freien. Die Schulmediathek dient zur Ausleihe 
von Medien und ist kein Aufenthaltsraum während der grossen Pause.  

 

12. Der Pausenplatz im Unterstand und bei den Tischtennistischen ist (ausser für 
Tischtennis) ball- und schneeballfreie Zone.  

 

13. Alle auf dem Schulareal aufgefundene Kleider und Gegenstände werden in der 
Fundgrube (Untergeschoss Neubau) gesammelt. Gefundene elektronische Geräte, 
Smartphones oder Brillen werden im Sekretariat aufbewahrt. 

 

14. Erziehungsberechtigte versichern ihre Kinder privat. Die Schule hat keine 
Versicherung, weder für Unfälle noch für Schäden.  

Den Anweisungen des Schulpersonals ist Folge zu leisten. Wer gegen unsere Hausordnung 
verstösst, muss mit Sanktionen rechnen.  

 


